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Diese Seite wurde maschinell übersetzt [Link].  Maschinelle Übersetzungen können Fehler 
enthalten, die die Klarheit und Genauigkeit beeinträchtigen können. Der Bürgerbeauftragte 
übernimmt keine Haftung für etwaige Unstimmigkeiten. Die zuverlässigsten Informationen und 
die größte Rechtssicherheit finden Sie in der verlinkten Originalversion auf Englisch.  Weitere 
Informationen finden Sie in unserer Sprachen- und Übersetzungsregelung [Link]. 

Beschluss der Europäischen Bürgerbeauftragten zum 
Abschluss ihrer Initiativuntersuchung OI/11/2015/EIS 
betreffend die Aktualität der Zahlungen der 
Europäischen Kommission 

Entscheidung 
Fall OI/11/2015/EIS  - Geöffnet am 15/06/2015  - Entscheidung vom 19/12/2016  - 
Betroffene Institution Europäische Kommission ( Keine weiteren Untersuchungen 
gerechtfertigt )  | 

Der größte Teil des EU-Haushalts wird jährlich für Mittel und Programme bereitgestellt, die von 
der Europäischen Kommission gemeinsam mit den Mitgliedstaaten verwaltet werden. Im Juni 
2015 leitete der Bürgerbeauftragte eine Initiativuntersuchung über die Aktualität der Zahlungen 
durch die Kommission ein, wobei der Schwerpunkt auf Zahlungen an private Auftragnehmer und
Begünstigte lag, die wahrscheinlich am stärksten von Zahlungsverzug betroffen sind . Diese 
Untersuchung erfolgte im Anschluss an vier frühere Untersuchungen zum gleichen Thema. 

Bei der Durchführung ihrer Untersuchung prüfte die Bürgerbeauftragte sowohl die Pflicht der 
Kommission zur Gewährleistung einer wirtschaftlichen Haushaltsführung, insbesondere durch 
Vermeidung irregulärer oder fehlerhafter Zahlungen, als auch das Grundrecht der 
Auftragnehmer und Begünstigten auf eine gute Verwaltung, insbesondere indem ihre 
Zahlungsansprüche innerhalb einer angemessenen Frist bearbeitet wurden. 

Der Bürgerbeauftragte ersuchte um Informationen über die Anzahl und den Prozentsatz der 
Fälle, in denen Zahlungsverzögerungen eingetreten sind, den Umfang der Verzögerungen, die 
betreffenden Beträge und die Fälle, in denen Verzugszinsen gezahlt wurden. Der 
Bürgerbeauftragte führte auch eine Vor-Ort-Prüfung durch, um ein besseres Verständnis der 
Funktionsweise des Zahlungsvorgangs in der Praxis zu erhalten. 

Der Bürgerbeauftragte stellt fest, dass der Anteil der verspäteten Zahlungen seit 2013 aufgrund 
von zwei Hauptfaktoren gestiegen ist. Erstens wurden mit der geltenden Haushaltsordnung, die 
am 1. Januar 2013 in Kraft getreten ist, kürzere Zahlungsfristen festgelegt. Zweitens beschränkte 
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die EU-Haushaltsbehörde (d. h. Parlament und Rat) 2014 den Betrag der 
„Zahlungsermächtigungen“, d. h. die Mittel, die den Organen für die Zahlung von Rechnungen im
Laufe des Jahres zugewiesen wurden. 

Die Bürgerbeauftragte begrüßt die Fortschritte der Kommission bei der Verringerung der Zahl 
und des Wertes der verspäteten Zahlungen im Jahr 2015, nachdem sie 2014 ihren Höchststand 
erreicht hatten. Sie räumt ein, dass der Mangel an Zahlungsermächtigungen ein 
außergewöhnlicher Faktor war, der außerhalb der Kontrolle der Kommission lag.  Der 
Bürgerbeauftragte stellt ferner fest, dass die erhöhten Zahlungsverzugsdurchschnitte ab 2013 
nicht bedeuteten, dass sich die Leistung der Kommission in absoluten Zahlen verschlechtert 
hatte. Gleichzeitig betont der Bürgerbeauftragte, dass die Kommission erhebliche Anstrengungen
unternehmen muss, um die im Rahmen der geltenden Haushaltsordnung gesetzten strengeren 
gesetzlichen Fristen einzuhalten. 

Die Kontrolle des Bürgerbeauftragten ergab, dass die Kommission  ihre Leistung in diesem 
Bereich genau überwacht und viele bewährte Verfahren entwickelt hat. Der  Bürgerbeauftragte 
ist jedoch besorgt darüber, dass einige der jüngsten von der Kommission angekündigten 
Maßnahmen bereits 2010 nach einer Konsultation des Bürgerbeauftragten im Rahmen einer 
früheren Untersuchung angesprochen wurden. 

Der Bürgerbeauftragte fordert die Kommission daher auf, ihre Bemühungen in den Bereichen 
der Koordinierung zwischen finanziellen und operativen Kontrollen , der Entwicklung von 
Online-Instrumenten , der Steuerung der Personalfluktuation , der Verwaltung von 
Aussetzungen  und der rechtzeitigen Registrierung von Rechnungen zu  intensivieren. Sie 
macht eine Reihe von Vorschlägen in diesem Sinne. 

Der Hintergrund 

1.  Verspätete und verspätete Zahlungen im Geschäftsverkehr haben negative Auswirkungen 
auf Auftragnehmer, insbesondere auf kleine Unternehmen mit begrenztem Cashflow [1] . Das 
Europäische Parlament und der Rat haben am 16. Februar 2011 die Richtlinie 2011/7/EU zur 
Bekämpfung von Zahlungsverzug im Geschäftsverkehr zum Schutz von Unternehmen und 
insbesondere kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) gegen Zahlungsverzug von privaten 
Unternehmen und Behörden [2]  angenommen. 

2. Die Europäische Kommission trägt die Gesamtverantwortung für die Verwaltung des 
EU-Haushalts. Jedes Jahr werden fast 94 % des EU-Haushalts für Mittel und Programme im 
Rahmen der direkten, indirekten oder geteilten Mittelverwaltung bereitgestellt [3] . Um ihre 
Aufgaben wahrnehmen zu können, muss die Kommission auch im Wege von Ausschreibungen 
Waren und Dienstleistungen erwerben. Verspätete Zahlungen können dem Ruf der Kommission
schaden und KMU und kleine Organisationen davon abhalten, Ausschreibungen zu 
beantworten oder an EU-Finanzierungsprogrammen teilzunehmen. 
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3.  Der Bürgerbeauftragte hat seit 1999 vier Initiativuntersuchungen zu diesem Thema 
durchgeführt [4] [4] . In ihrer Entscheidung zum Abschluss der Untersuchung OI/2/2013/EIS 
stellte die Bürgerbeauftragte fest, dass die durchschnittliche Zahlungsfrist der Kommission in 
den Jahren 2011 und 2012 ebenso wie die Zahl und der Wert der verspäteten Zahlungen 
gesunken sei. Da sich die Leistung der Kommission positiv entwickelt hatte, gab es zu diesem 
Zeitpunkt keinen Grund für weitere Untersuchungen. Die Bürgerbeauftragte hielt es jedoch für 
notwendig, dieses Thema weiterhin zu überprüfen, und forderte die Kommission auf, ihr 
statistische Daten über verspätete Zahlungen für 2013 vorzulegen, sobald sie verfügbar waren. 

4.  Im Mai 2014 legte die Kommission die angeforderten Zahlen vor, aus denen hervorgeht, 
dass die Zahl und der Wert der verspäteten Zahlungen im Jahr 2013 gegenüber 2012 gestiegen
waren. Der Bürgerbeauftragte beschloss daher, eine neue Untersuchung einzuleiten, um die 
Gründe für diese Erhöhungen zu verstehen und die von der Kommission ergriffenen 
Abhilfemaßnahmen zu bewerten. 

Die Untersuchung 

5.  Diese Untersuchung betrifft Zahlungen der Kommission im Rahmen der direkten und 
indirekten Mittelverwaltung mit besonderem Schwerpunkt auf privaten Auftragnehmern und 
Empfängern von Finanzhilfen und Subventionen, die aufgrund von Zahlungsverzögerungen 
eher als öffentliche Behörden mit Schwierigkeiten konfrontiert sind. 

6. Der Bürgerbeauftragte ersuchte um Auskunft über die Anzahl und den Prozentsatz der Fälle, 
in denen Zahlungsverzögerungen eingetreten waren, den Umfang der Verzögerungen, die 
betreffenden Beträge und die Fälle, in denen Verzugszinsen gezahlt wurden. Der 
Bürgerbeauftragte fragte die Kommission auch, warum die Verzögerungen aufgetreten seien 
und welche Abhilfemaßnahmen sie ergriffen habe. 

7.  Die Bediensteten des Bürgerbeauftragten führten außerdem eine Vor-Ort-Prüfung von 16 
Dossiers im Zusammenhang mit Zahlungen durch sieben Generaldirektionen (GD) und eine 
Exekutivagentur [5]  durch. Diese Inspektionen waren zwar in Bezug auf die Anzahl der 
Generaldirektionen und geprüften Dossiers begrenzt, lieferten jedoch einen nützlichen Einblick 
in die auftretenden Probleme und identifizierten einige der in bestimmten Bereichen 
eingeführten hilfreichen Praktiken sowie einige problematische Praktiken. Um möglichst 
umfassende Informationen zur Verfügung zu haben, beschloss der Bürgerbeauftragte, den 
Abschluss dieser Untersuchung zu verzögern, bis die jährlichen Tätigkeitsberichte der 
Kommission für 2015 vorliegen. 

8. Bei der Durchführung ihrer Untersuchung prüfte die Bürgerbeauftragte sowohl die Pflicht der 
Kommission zur Gewährleistung einer wirtschaftlichen Haushaltsführung, insbesondere durch 
Vermeidung irregulärer oder fehlerhafter Zahlungen, als auch das Grundrecht der 
Auftragnehmer und Begünstigten auf eine gute Verwaltung, insbesondere indem ihre 
Zahlungsansprüche innerhalb einer angemessenen Frist bearbeitet wurden. Der 
Bürgerbeauftragte stellte ferner fest, wie wichtig es ist, einen unverhältnismäßigen 
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Verwaltungsaufwand für Auftragnehmer und Empfänger zu vermeiden. 

Während der Untersuchung erhaltene Informationen 

A. Die Einhaltung der Zahlungsfristen durch die 
Kommission 

9.  Der Bürgerbeauftragte hat statistische Daten für 2013, 2014 und 2015 [6] angefordert und 
erhalten [6] . 

10. Im Jahr 2015 leistete die Kommission 379,220 Zahlungen in Höhe von insgesamt 26,67 
Mrd. EUR. Die Kommission stellte fest, dass 67,805 Zahlungen in Höhe von 2,47 Mrd. EUR 
außerhalb der gesetzlichen Fristen geleistet wurden. Die verspäteten Zahlungen im Jahr 2015 
machten somit 17,9 Prozent aller Zahlungen der Kommission und 9,3 % im Wert aus. 

a. Nettozahlungszeit der Kommission [7]  (in Tagen) 

2011 2012 2013 2014 2015 26 25 24 28 24 
B. Anzahl und Wert der verspäteten Zahlungen 
2011 2012 2013* 2014* 2015* Anzahl 50.481 46.815 64.647 74.439 67.805 Wert (in Mio. EUR) 
1.516 1.377 1.857 2.904 2.472 
C. Prozentsatz der verspäteten Zahlungen 
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* Verzugszahlungen werden auf der Grundlage der geltenden Haushaltsordnung für Verträge 
und Finanzhilfevereinbarungen berechnet, die ab 2013 unterzeichnet wurden, und auf der 
Grundlage der Haushaltsordnung von 2007 für Verträge und Finanzhilfevereinbarungen, die vor
2013 unterzeichnet wurden. 

D. Durchschnittliche Verzögerung bei Zahlungen außerhalb der gesetzlichen Fristen (in 
Tagen) 

11. Die Nettozahlungszeit der Kommission ist seit 2011 zurückgegangen (mit Ausnahme von 
2014, wie nachstehend erläutert wird). Seit 2011 ist auch die durchschnittliche Anzahl von 
Tagen, an denen verspätete Zahlungen verzögert wurden, rückläufig (mit Ausnahme von 2015).
Auf der anderen Seite, während der Prozentsatz der verspäteten Zahlungen in der Zahl von 
2009 bis 2012 sank, stieg er dann deutlich an und erreichte 2014 den Höchststand. 2015 gab 
es eine Verbesserung, aber der Prozentsatz liegt immer noch über dem Niveau von 2013. 
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E. Typologie von Zahlungsverzug 

*Zahlungen zwischen Dienstleistungen und anderen EU-Organen und -Einrichtungen 

12.  Gebühren und Erstattungen an Sachverständige, bei denen es sich in der Regel um 
Zahlungen von geringem Wert handelt, stellen in Bezug auf die Zahl bei weitem die mit Abstand
größte Kategorie von verspäteten Zahlungen dar (53,608 im Jahr 2015, d. h. 79,2 % aller 
verspäteten Zahlungen). Sie machen jedoch nur 33 Millionen Euro aus, d. h. 1,3 Prozent der 
verspäteten Zahlungen im Wert. Im Gegensatz dazu machen Zuschüsse und Beschaffungen – 
bei denen es sich um größere Geldbeträge handelt – eine relativ geringe Zahl von Zahlungen 
(10,061 bzw. 14,8 % aller verspäteten Zahlungen) aus, belaufen sich hingegen auf 91,9 % der 
verspäteten Zahlungen (2,27 Mrd. EUR). 

13. Seit dem 1. Januar 2008 [8]  haben Gläubiger bei Zahlungsverzug automatisch Anspruch 
auf Verzugszinsen, sofern die aufgelaufenen Zinsen 200 EUR überschreiten. Wenn die Zinsen 
200 EUR oder weniger betragen, werden diese nur auf Anfrage gezahlt. Die Zahl der Anträge 
auf Verzugszinsen und der Gesamtbetrag der von der Kommission gezahlten Zinsen stiegen 
2014 und 2015 erheblich an, da die Zahl der Zahlungen außerhalb der gesetzlichen Fristen 
gestiegen war. 

F. Anzahl der Verzugszinsen 
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G. von der Kommission gezahlte Verzugszinsen (in Mio. EUR) 

B. Die Hauptgründe für die höheren 
Zahlungsverzugsdurchschnitte 

14. In ihrer ersten Antwort an den Bürgerbeauftragten hat die Kommission zwei Hauptgründe 
für die gestiegenen Zahlungsverzugsdurchschnitte in den Jahren 2013 und 2014 ermittelt: die 
kürzeren Zahlungsfristen, die ab Anfang 2013 mit dem Inkrafttreten der Verordnung (EU) Nr. 
966/2012 [9]  (im Folgenden „aktuelle Haushaltsordnung“) eingeführt wurden, und der Mangel 
an Mitteln für Zahlungen [10] , mit dem die Kommission 2014 konfrontiert war. 

Erster Hauptgrund: kürzere Zahlungsfristen 

15. Bis zum 31. Dezember 2012 betrugen die gesetzlichen Zahlungsfristen der Kommission 30 
Kalendertage für Dienstleistungen oder Lieferungen und 45 Kalendertage für Verträge, 
Finanzhilfen und Entscheidungen, die nicht von der Genehmigung eines Berichts oder einer 
Bescheinigung abhängig waren. Bei Zahlungen, für die ein Bericht oder eine Bescheinigung 
erforderlich war, begann die Frist von 45 Tagen erst zu laufen, wenn der Bericht genehmigt 
worden war. Bei einfachen Verträgen über die Lieferung von Waren und Dienstleistungen, 45 
Tagen für andere Verträge, Finanzhilfen und Entscheidungen und 60 Tage für Fälle, die 
technische Dienstleistungen oder Maßnahmen betreffen, die besonders komplex zu bewerten 
waren, darf die Genehmigungsfrist 20 Tage nicht überschreiten [11] . Die Zahlung könnte somit 
bis zu 105 Kalendertage in einem komplexen Fall in Anspruch nehmen, in dem 60 Tage für die 
Genehmigung eines Berichts und weitere 45 Tage für die Zahlung erforderlich waren. 
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16. Die Fristen und ihre Berechnungen wurden geändert und dadurch durch die geltende 
Haushaltsordnung verkürzt. Gemäß Artikel 92 Absatz 1 der geltenden Haushaltsordnung erfolgt
Folgendes: 

90 Kalendertage für Übertragungsvereinbarungen, Verträge, Finanzhilfevereinbarungen und 
Beschlüsse im Zusammenhang mit technischen Diensten oder Maßnahmen, die besonders 
komplex zu bewerten sind und für die die Zahlung von der Genehmigung eines Berichts oder 
einer Bescheinigung abhängt; 

60 Kalendertage für alle anderen Übertragungsvereinbarungen, Verträge, 
Finanzhilfevereinbarungen und Beschlüsse, für die die Zahlung von der Genehmigung eines 
Berichts oder einer Bescheinigung abhängt; 

C) 30 Kalendertage für alle anderen Übertragungsvereinbarungen, Verträge, 
Finanzhilfevereinbarungen und Beschlüsse “. 

17. Diese Fristen umfassen die von der Kommission für die Bewertung und Genehmigung aller 
Belege erforderliche Zeit. Dies bedeutet, dass die Zahlungsfrist nach der geltenden 
Haushaltsordnung selbst in den komplexesten Fällen 90 Tage nicht überschreiten darf [12] . 

Zweiter Hauptgrund: Mangel an Mitteln für Zahlungen im Jahr 
2014 

18. Der zweite Hauptgrund für den deutlichen Anstieg der Zahlungsverzugszahlungen zwischen
2013 und 2014 war ein von der Haushaltsbehörde (Parlament und Rat) vereinbarter Mangel an 
Mitteln für Zahlungen. Dieses Problem, das 2014 auftauchte [13] , führte zu 
Zahlungsrückständen. 

19. Die Bürgerbeauftragte forderte die Kommission auf, ihr die Zahl und den Wert der 
verspäteten Zahlungen mitzuteilen, die auf den Mangel an Zahlungsermächtigungen in den 
Jahren 2014 und 2015 zurückzuführen waren. Die Kommission legte Zahlen vor, aus denen 
hervorgeht, dass der Mangel an Zahlungsermächtigungen im Jahr 2014 2,5 % aller 
Zahlungsverzugszahlen (d. h. 1.851 von insgesamt 74,439) und 26 % des Wertes (d. h. 755 
Mio. EUR von insgesamt 2,90 Mrd. EUR) ausmachte. Dieses Problem betraf vor allem 
Zuschüsse und Beschaffungsrechnungen. 

h. Analyse der Anzahl und des Wertes der verspäteten Zahlungen 
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20. Die Kommission teilte der Bürgerbeauftragten mit, dass die Haushaltsbehörde trotz ihrer 
Bemühungen im Mai 2014 um die erforderliche Aufstockung der Mittel für Zahlungen erst Mitte 
Dezember 2014 zugestimmt habe, die Mittel für Zahlungen zu genehmigen. Dabei wurden 1,1 
Mrd. EUR weniger als der von der Kommission geforderte Betrag bereitgestellt. Infolgedessen 
konnte die Kommission 2014 nicht alle rechtlichen Verpflichtungen einhalten. Der Mangel an 
Mitteln für Zahlungen wirkte sich auch auf die Zahlen für 2015 aus; der Zahlungsrückstand aus 
dem Jahr 2014 hat Anfang 2015 zu einigen Verzögerungen geführt. 

21. In ihrem Ersuchen um zusätzliche Informationen fragte die Bürgerbeauftragte die 
Kommission nach den Maßnahmen, die sie ergriffen hatte, um die Auswirkungen dieses 
Mangels an Zahlungsermächtigungen abzumildern. Der Bürgerbeauftragte war besonders 
daran interessiert, herauszufinden, ob die Kommission finanziell fragile Begünstigte priorisiert 
hatte. Als Reaktion auf diese Bedenken listete die Kommission folgende Maßnahmen auf: 

(I) Die Kommission hat Zahlungsanträgen fragiler Unternehmen, die im Falle von 
Zahlungsverzögerungen (NRO, kleine Privatunternehmen und Einzelpersonen) 
Zahlungsverzögerungen ausgesetzt waren, Vorrang vor Zahlungsforderungen von großen 
Privatunternehmen, internationalen Organisationen und Agenturen der Mitgliedstaaten 
eingeräumt. 

II) Die Kommission priorisierte Zahlungsanträge an Konsortien, zu denen auch KMU gehörten. 

III) Die Kommission hielt Zahlungen an Begünstigte mit niedrigerer Priorität zurück, um über 
eine Reserve für Zahlungen an fragile Begünstigte zu verfügen. 
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(IV) Die Kommission hat einer größeren Zahl kleinerer Zahlungsanträge – hauptsächlich von 
KMU und anderen fragilen Begünstigten – Vorrang vor großen Zahlungen an Begünstigte mit 
geringer Priorität eingeräumt. 

(V) Die Kommission hat Zahlungsanträgen gegenüber politisch sensibleren Projekten oder 
Begünstigten Vorrang eingeräumt. 

22.  Um Zahlungen an fragile Empfänger weiter Vorrang einzuräumen, hat die Kommission 
andere Abhilfemaßnahmen ergriffen, wie z. B.: Verzögerung der Aufforderungen zur 
Einreichung von Vorschlägen, Beginn der Projekte und Unterzeichnung rechtlicher 
Verpflichtungen; Verzögerung oder Verringerung von Vorfinanzierungszahlungen oder 
Vorschüssen; Verschiebung von Zahlungen mit niedrigerer Priorität oder Zahlung von 
Teilzahlungen; Verschiebung der Abschlusszahlungen, um dringenden neuen Bedarf zu 
decken; und Gewährleistung einer aktiven Verwaltung der Zahlungsermächtigungen durch 
kontinuierliche Übertragungen zwischen den Haushaltslinien [14] . 

Sonstige Gründe 

23. Die Kommission ermittelte – abgesehen von dem Mangel an Zahlungsermächtigungen und 
den neuen gesetzlichen Fristen – folgende Gründe, denen Zahlungsverzögerungen 
zuzurechnen sind: 
- zunehmende Zahl von Zahlungen und deren ungleichmäßige Verteilung im Laufe des Jahres 
in Verbindung mit schrumpfenden Personalausstattungen; 
- langwierige Verfahren für die Abwicklung von Zahlungen an Sachverständige; und 
- verspätete Einreichung von Belegen durch die Begünstigten. 

24. Die Kommission wies ferner auf folgende Abhilfemaßnahmen hin, die sie ergriffen hat: 
- Sie zentralisiert die Registrierung von Rechnungen innerhalb der Generaldirektionen; 
- Sie wechselte von einer sequenziellen Analyse der Abschlussberichte von operativen und 
Finanzagenten zu einer parallelen Analyse mit derselben Frist und nur mit einem (falls 
erforderlich) Ersuchen um zusätzliche Informationen; 
- es entwickelte Online-Instrumente für die Begünstigten zur Einreichung von Zahlungsanträgen
und Belegen; 
- es wurden Überwachungsmechanismen wie Berichte und zentrale Leistungsindikatoren (KPIs)
eingerichtet; 
- Sie Sensibilisierung der operativen und Finanzakteure; 
- Sie hat Maßnahmen zur effizienten Anwendung von Aussetzungen ergriffen; und 
- für eine große Anzahl von Zahlungen mit niedrigem Wert rationalisierte sie Finanzprozesse, 
zentralisierte Finanzkreisläufe und übertrug in einigen Fällen einen wesentlichen Teil dieser 
Zahlungen auf Dienstleistungen, die spezialisiert und effizienter im Umgang mit einer großen 
Zahl von Zahlungen sind. 

25. Schließlich hat die Kommission die folgenden Schritte dargelegt, die sie unternommen hat, 



11

um sicherzustellen, dass Zahlungen nur ausgesetzt werden, wenn dies richtig ist: 
- Sie hat die Anleitung für Antragsteller durch Handbücher, Informationstage und 
Auftaktsitzungen, klarere Anweisungen zur Präsentation der erforderlichen Informationen, 
interne Workshops und Leitlinien für operative und finanzielle Akteure verbessert; 
- Sie verfügt über standardisierte Ersuchen um zusätzliche Informationen, die für jede Art von 
Kosten spezifisch sind; und 
- Sie hat Pauschalzahlungen und Stückkosten [15]  eingeführt oder weiter genutzt, um den 
Zahlungsprozess zu vereinfachen und zu beschleunigen. 

Bewertung des Bürgerbeauftragten 

A. Die Defizite bei den Mitteln für Zahlungen 2014 

26. Der Bürgerbeauftragte stellt fest, dass der Mangel an Mitteln für Zahlungen außerhalb der 
Kontrolle der Kommission lag, und begrüßt die Maßnahmen, die ergriffen wurden, um 
sicherzustellen, dass Zahlungen an KMU und andere finanziell fragile Empfänger Vorrang 
erhalten. Sie stellt ferner fest, dass die Kommission, abgesehen von den negativen 
Auswirkungen auf die Auftragnehmer und Begünstigten, diesen Mangel an 
Zahlungsermächtigungen bewältigen musste, zusätzliche Verwaltungsarbeit für die Kommission
mit sich gebracht hat. 

B. Entwicklung der Leistung der Kommission 

27. Der Schwerpunkt des Bürgerbeauftragten liegt auf verspäteten Zahlungen, die sich aus 
anderen Faktoren als dem Mangel an Zahlungsermächtigungen ergeben und im Bild (i) unten 
zu sehen sind. 

I. – Anteil der verspäteten Zahlungen an alle Zahlungen der Kommission 
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* Ausschluss von Zahlungsverzug aufgrund fehlender Zahlungsermächtigungen 

28. Der Bürgerbeauftragte ist sich bewusst, dass der erhöhte Prozentsatz (sowohl in der 
Gesamtzahl als auch im Wert) der verspäteten Zahlungen ab 2013 hauptsächlich auf die 
kürzeren Fristen zurückzuführen ist, die mit der geltenden Haushaltsordnung eingeführt wurden.
Die Leistung der Kommission hat sich in absoluten Zahlen nicht negativ entwickelt; im 
Gegenteil, die Nettozahlungszeit der Kommission ist im Laufe der Jahre zurückgegangen. 
Gleichzeitig weist der Bürgerbeauftragte darauf hin, dass die Kommission erhebliche 
Anstrengungen unternehmen muss, um die geltenden gesetzlichen Fristen einzuhalten. 
Während die derzeitigen, kürzeren Fristen dazu beitragen, den erhöhten Anteil der verspäteten 
Zahlungen zu erklären, können sie nicht als Rechtfertigung dafür dienen. 

C. Maßnahmen der Kommission zur Verbesserung des 
Zahlungsvorgangs im Allgemeinen 

29.  Bevor Verbesserungsvorschläge unterbreitet werden, ist es wichtig, die Tatsache 
eingehender zu prüfen, dass die Situation innerhalb der Kommission sehr unterschiedlich ist, 
wie in den jährlichen Tätigkeitsberichten der Kommission [16]  gezeigt wird. Der Prozentsatz der
verspäteten Zahlungen (nach Zahl) schwankte von weniger als drei Prozent im Jahr 2015 für 
mehrere Generaldirektionen und Exekutivagenturen bis hin zu 24 % für die GD Internationale 
Zusammenarbeit und Entwicklung (DEVCO). Während die Kommission feststellt, dass die 
relative Leistung vom Rechnungsführer überwacht wird und Folgemaßnahmen ergriffen werden,
wenn Probleme mit bestimmten Generaldirektionen festgestellt werden, stellt die 
Bürgerbeauftragte fest, dass einige Generaldirektionen seit 2013 einen hohen Prozentsatz an 
Zahlungsverzugszahlungen verzeichnet haben. Dies bedeutet nicht automatisch, dass 
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Generaldirektionen mit den höchsten Durchschnittswerten am problematischsten sind, da einige
sehr komplexe Finanzierungsprogramme verwalten, während andere einfachere Verträge 
verwalten. Die Kommission muss jedoch den Direktionen besondere Aufmerksamkeit widmen, 
die sich mit Drittländern (wie der GD DEVCO, der GD Humanitäre Hilfe und Katastrophenschutz
(GD ECHO)) oder dem Dienst für außenpolitische Instrumente (FPI) mit Zahlungsverzug im 
Bereich von 15 bis 25 % aller Zahlungen über mehrere Jahre befassen. Gleichzeitig erkennt der
Bürgerbeauftragte an, dass diese Direktionen mit besonderen Schwierigkeiten konfrontiert sein 
können, die sich daraus ergeben, dass sich der Großteil ihrer Ausgaben in Drittländern befindet.

30. Der Bürgerbeauftragte stellt ferner fest, dass einige der von der Kommission erwähnten 
Maßnahmen – insbesondere eine verbesserte Koordinierung zwischen finanziellen und 
operativen Kontrollen und beschleunigte Zahlungen an Sachverständige – wiederkehrende 
Themen sind, die bereits in den Antworten auf die 2010 vom Bürgerbeauftragten im Rahmen 
der Initiativuntersuchung OI/1/2009/GG [17]  eingeleitete Konsultation auftraten. 

31. Die Überprüfung des Bürgerbeauftragten ergab, dass Zahlungsverzögerungen sowohl auf 
finanzieller als auch auf operativer Ebene unterschiedliche Ursachen haben können: 
Missverständnisse über ein Arbeitsverfahren, fehlendes Personal in einer Finanzdienstleistung, 
verspätete Einreichung einer technischen Bewertung durch einen externen Sachverständigen 
oder verspätete Genehmigung der Zahlungsakte auf operativer Ebene. 

32. Während der Überprüfung stellte der Bürgerbeauftragte außerdem fest, dass die 
Kommission ihre wichtigsten Leistungsindikatoren (KPI) hinsichtlich der Zahlungszeiten genau 
überwacht und dass viele bewährte Verfahren eingeführt wurden, wie die systematische 
Verwendung von Checklisten für die operative und finanzielle Überprüfung, die Einrichtung 
eines gemeinsamen Unterstützungszentrums für Forschungsprogramme und eine strengere 
Anwendung der Fristen bei der Inanspruchnahme externer technischer Überprüfungen. Für 
Zahlungen an Sachverständige, die die überwiegende Mehrheit der verspäteten Zahlungen 
ausmachen, hat die Kommission mehrere Online-Instrumente entwickelt, mit denen Experten 
Zahlungsanträge einreichen können, von denen die Bürgerbeauftragte glaubt, dass sie den 
Prozess beschleunigen wird. 

33. Die Bürgerbeauftragte räumt ein, dass ihre Inspektion eine begrenzte Anzahl von Akten 
umfasste und nicht erschöpfend sein sollte. Darüber hinaus kann die unterschiedliche Situation 
zwischen den Kommissionsdienststellen unterschiedliche Lösungen erfordern. Beim Vergleich 
der Praktiken in der gesamten Kommission ermittelte die Bürgerbeauftragte jedoch 
Verbesserungsmöglichkeiten in drei bestimmten Bereichen: 

(I) Weitere Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen den Kommissionsdienststellen, 
die sich mit dem operativen Teil der Projekte befassen, und Dienstleistungen, die sich 
mit finanziellen Aspekten befassen. Dieses Thema, das bereits in der 2010 vom 
Bürgerbeauftragten eingeleiteten Konsultation erwähnt wurde, wurde während der Inspektion 
bei der GD ECHO angesprochen, die Maßnahmen zur Verbesserung der Lage ergriffen hat. 

II) Einführung papierloser Schaltkreise für die Bearbeitung von Rechnungen (einige der 



14

von den Bediensteten des Bürgerbeauftragten besuchten Generaldirektionen sind nach 
wie vor auf Papierakten angewiesen). Der Bürgerbeauftragte ist sich der Tatsache bewusst, 
dass in diesem Bereich Fortschritte erzielt werden, da der gesamte Prozess für die Einreichung 
von Kostenaufstellungen und Belegen in anderen Generaldirektionen elektronisch ist. 

III) Gewährleistung, dass die interne Frist der Kommission von sieben Kalendertagen für 
die Registrierung von Rechnungen, die der erste Schritt des Zahlungsvorgangs ist, stets 
eingehalten wird. Dieses Problem ist für die GD DEVCO von besonderer Bedeutung und 
wurde in den internen Berichten zur Analyse der wichtigsten Leistungsindikatoren (KPIs) der 
GD ermittelt. 

34. Schließlich hat die Kontrolle gezeigt, dass die Personalfluktuation innerhalb der Finanz- und
Betriebseinheiten bei komplexen Projekten, die mehrere Jahre dauern sollen, zu 
Verzögerungen führen kann. Der Bürgerbeauftragte erkennt an, dass es keine einfache oder 
kurzfristige Lösung für dieses Problem gibt. Dies wurde jedoch bei der Inspektion des 
Bürgerbeauftragten als ein wichtiges Thema im Gesamtkontext, insbesondere im 
Forschungsbereich [18] , erwähnt. 

D. Verwaltung von Aussetzungen 

35. Die Kommission ermittelte im Jahr 2015 26,511 Aussetzungen [19]  von Zahlungsanträgen, 
von denen 91 % durch fehlende Dokumente, Berichtigungen, Ersuchen um zusätzliche 
Informationen oder die Notwendigkeit einer Vertragsänderung ausgelöst wurden. Den jährlichen
Tätigkeitsberichten der Kommission zufolge schwankte der Prozentsatz der ausgesetzten 
Zahlungen (nach Zahl) im Jahr 2015 von weniger als 5 % im Jahr 2015 auf 35 % bei der GD 
Forschung und Innovation (FTE). 

36. Der Bürgerbeauftragte ist sich der Tatsache bewusst, dass Aussetzungen darauf abzielen, 
irreguläre oder fehlerhafte Zahlungen zu vermeiden, und ein grundlegendes Instrument zur 
Gewährleistung einer wirtschaftlichen Haushaltsführung sind. Aussetzungen können auch den 
Bediensteten der Kommission Gelegenheit bieten, die Begünstigten zu beraten. Die 
Aussetzungen sollten jedoch auf das unbedingt Notwendige beschränkt werden, da wie 
Zahlungsverzögerungen lange Aussetzungen schädliche Auswirkungen auf kleine 
Organisationen mit begrenztem Cashflow haben können. Der hohe Anteil der ausgesetzten 
Zahlungen in einigen Generaldirektionen deutet darauf hin, dass die Begünstigten trotz der 
Bemühungen der Kommission, ihre Leitlinien zu verbessern und ihre Verträge zu vereinfachen, 
weiterhin Schwierigkeiten haben, ihre Kostenansprüche zu rechtfertigen. 

37.  Der Bürgerbeauftragte stellt fest, dass die jährlichen Tätigkeitsberichte der Kommission 
zwar häufig die „nettime to pay“ analysieren, aber nicht immer Informationen über die „Bruttozeit
für die Zahlung“ enthalten, die jene Zeiträume enthält, in denen Zahlungen ausgesetzt werden 
[20] . Während die „Nettozeit zu zahlen“ Maßnahmen, wie die Kommission die gesetzlichen 
Fristen einhält, muss die „Bruttozeit bis zur Zahlung“ die tatsächlichen Zeitbegünstigten warten, 
bevor sie die Zahlung erhalten. Die Veröffentlichung weiterer Informationen über die „Bruttozeit 
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bis zur Zahlung“ würde als nützlicher Indikator dienen, um die Bemühungen der Kommission, 
die Zuweisung von EU-Mitteln weiter zu vereinfachen, zu messen. Es würde auch die 
Transparenz über die Auswirkungen der von der Kommission eingerichteten Mechanismen zur 
Prüfung von Zahlungsanträgen erhöhen [21] . Der Bürgerbeauftragte unterbreitet der 
Kommission daher einen entsprechenden Vorschlag. 

38.  Schließlich wies die Kommission darauf hin, dass unter den zur Verbesserung des 
Zahlungsvorgangs ergriffenen Maßnahmen bei der Analyse der Abschlussberichte „nur ein 
(gegebenenfalls) ergänzender Informationsantrag“ gestellt werde. In einem Fall, der von den 
Dienststellen des Bürgerbeauftragten geprüft wurde, gingen jedoch 13 aufeinanderfolgende 
Auskunftsersuchen an den Begünstigten im Rahmen einer Aktenprüfung über mehr als ein Jahr
mit längerer administrativer Untätigkeit voraus. Die Bürgerbeauftragte unterstützt zwar die 
rechtzeitige Nutzung von Aussetzungen als grundlegendes Instrument zur Gewährleistung einer
wirtschaftlichen Haushaltsführung und zur Einhaltung der Zahlungsfristen, ist jedoch der 
Auffassung, dass die Kommission auf der Grundlage der Grundsätze einer guten Verwaltung 
ihre Anstrengungen verstärken sollte, um die Zahl der an die Begünstigten 
aufeinanderfolgenden Anträge zu begrenzen. 

E. Zahlung von Verzugszinsen 

39.  Nach Ablauf der in der Haushaltsordnung festgelegten Fristen haben Gläubiger mit 
Ausnahme der Mitgliedstaaten automatisch Anspruch auf Verzugszinsen [22] . In Artikel 111 
Absatz 4 der Anwendungsbestimmungen zur Haushaltsordnung [23]  heißt es : „Wenn die 
gemäß Unterabsatz 1 berechneten Zinsen mindestens 200 EUR betragen, werden sie dem 
Gläubiger nur auf Antrag innerhalb von zwei Monaten nach Zahlungsverzug gezahlt .“ 

40.  Der Bürgerbeauftragte prüfte die Akten in den drei Fällen mit den höchsten Verzugszinsen 
im Jahr 2014. Ihre Schlussfolgerung ist, dass keiner der Fälle auf Missstände in der 
Verwaltungstätigkeit zurückzuführen ist, da einer durch eine gerichtliche Entscheidung und die 
beiden anderen durch den Mangel an Zahlungsermächtigungen ausgelöst wurde. 

Schlussfolgerungen 

41. Die Bürgerbeauftragte begrüßt die Fortschritte, die bei der Verringerung der Zahl und des 
Wertes der verspäteten Zahlungen im Jahr 2015 nach dem Höchststand im Jahr 2014 erzielt 
wurden. Sie räumt ein, dass der Mangel an Mitteln für Zahlungen im Jahr 2014 außerhalb der 
Kontrolle der Kommission lag. Sie begrüßt insbesondere die Maßnahmen, die die Kommission 
in diesem Zusammenhang eingeführt hat, um finanziell fragilen Begünstigten Vorrang 
einzuräumen. Sie erkennt ferner an, dass die Notwendigkeit, diesen Mangel an Mitteln für 
Zahlungen zu bewältigen, zu zusätzlichen Verwaltungsarbeiten für die Kommission geführt hat. 
Abgesehen von diesem außergewöhnlichen Faktor ist der Bürgerbeauftragte der Auffassung, 
dass die gestiegenen Durchschnittswerte für verspätete Zahlungen ab 2013, sowohl an Zahl als
auch an Wert, nicht bedeuten, dass sich die Leistung der Kommission in absoluten Zahlen 
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verschlechtert hat. Sie zeigen jedoch, dass die Kommission ihre Anstrengungen verstärken 
muss, um die seit Januar 2013 geltenden strengen gesetzlichen Fristen einzuhalten. 

42. Der Bürgerbeauftragte ist sich aus der Bearbeitung von Beschwerden einzelner 
Begünstigter oder Auftragnehmer bewusst, dass einige KMU und kleinere NRO Schwierigkeiten
haben, mit der Last umzugehen, die mit der Erfüllung der hohen Anforderungen an die 
Finanzberichterstattung der Kommission verbunden ist. Es besteht die Gefahr, dass kleinere 
Betreiber davon abgehalten werden, sich an EU-finanzierten Projekten zu beteiligen, nur weil 
die Kommission keine Kosten verursacht hat. Der Bürgerbeauftragte räumt zwar ein, dass die 
Kommission sich vor einem Missbrauch von EU-Mitteln schützen muss, ist jedoch der Ansicht, 
dass die Kommission im Falle kleinerer Wirtschaftsbeteiligter einen gewissen Spielraum haben 
könnte, ihre Anforderungen weiter anzupassen. In der Tat könnte es für die Kommission 
nützlich sein, externe Beratung darüber einzuholen, wie sie ihre Anforderungen anpassen 
könnte, um die Bedürfnisse kleinerer Betreiber besser zu erleichtern. 

43. Der Bürgerbeauftragte schließt daher diese Untersuchung ab und unterbreitet der 
Kommission folgende Vorschläge [24] : 

1. Die Kommission sollte ihre Anstrengungen fortsetzen, um 
- Beschleunigung der Registrierung von Rechnungen, die der erste Schritt des 
Zahlungsvorgangs ist; 
- bessere Koordinierung der Finanz- und Betriebskontrollen; 
- Weiterentwicklung papierloser Einreichungen und papierloser Schaltungen; 
- zu prüfen, welche weiteren Anpassungen möglich sind, um den Bedürfnissen kleinerer 
Betreiber gerecht zu werden; 
- sicherstellen, dass die Anzahl der aufeinanderfolgenden Ersuchen um Klarstellungen, 
die den Begünstigten übermittelt werden, auf das unbedingt erforderliche Maß beschränkt 
ist; und 
- Verwaltung der Mobilität der Mitarbeiter, um die negativen Folgen einer übermäßigen 
Personalfluktuation zu minimieren. 

2. Die Kommission sollte mehr Informationen über ihre Bruttozahlungszeit in ihren 
jährlichen Tätigkeitsberichten veröffentlichen. 

Emily O'Reilly 

Europäischer Bürgerbeauftragter 

Straßburg, den 19.12.2016 
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[1]  Vgl. z. B. das Wirtschaftspapier der Kommission 531 „Die wirtschaftlichen Auswirkungen 
von Zahlungsverzug“, September 2014. 

[2]  Richtlinie 2011/7/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Februar 2011 
zur Bekämpfung von Zahlungsverzug im Geschäftsverkehr (ABl. 2011, L 48, S. 1). Diese 
Richtlinie ist an die EU-Mitgliedstaaten gerichtet, der Bürgerbeauftragte ist jedoch der 
Auffassung, dass die Kommission, die den Vorschlag ausgearbeitet hat, mit gutem Beispiel 
vorangehen sollte. 

[3]  Bei Programmen mit direkter Mittelverwaltung ist die Kommission für alle 
Haushaltsvollzugsaufgaben zuständig. Bei Programmen mit indirekter Mittelverwaltung 
überträgt die Kommission Partnerländern, öffentlichen Entwicklungsagenturen oder 
internationalen Organisationen den Haushaltsvollzug. Bei Programmen mit geteilter 
Mittelverwaltung delegiert die Kommission Durchführungsaufgaben an die EU-Mitgliedstaaten. 

[4]  Siehe Anfragen OI/5/99/(IJH)GG, geschlossen am 16. Februar 2001; OI/5/2007/GG, 
geschlossen am 20. Juni 2008; OI/1/2009/GG, geschlossen am 8. Februar 2001; und 
OI/2/2013/EIS, geschlossen am 17. Dezember 2013. 

[5]  Die geprüften Dossiers betrafen die drei Fälle mit den längsten Zahlungsverzögerungen an 
nicht öffentliche Empfänger im Jahr 2014, die drei Fälle, in denen die höchsten Zinsen an 
private Empfänger gezahlt wurden, die drei Fälle mit der höchsten Anzahl von 
aufeinanderfolgenden Aussetzungen, drei Fälle, die verspätete Zahlungen an KMU und vier 
Fälle betreffen, die von der Kommission als beispielhaft angesehen wurden. 

[6]  Um diese Daten in einen breiteren Kontext zu stellen, wurden sie zu den Daten hinzugefügt,
die bei früheren Untersuchungen des Bürgerbeauftragten erhalten wurden, wann immer dies 
möglich ist. Die von der Kommission vorgelegten Originaltabellen sind auf der Website des 
Bürgerbeauftragten unter folgender Adresse abrufbar: 
http://www.ombudsman.europa.eu/en/cases/correspondence.faces/en/68950/html.bookmark 
[Link]

[7]  Die durchschnittliche Anzahl der Tage, die für die Zahlung benötigt werden, wobei keine 
Aussetzungen berücksichtigt werden. 

[8]  Artikel 106 Absatz 5 der Verordnung (EG, Euratom) Nr. 2342/2002 der Kommission vom 23.
Dezember 2002 mit Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EG, Euratom) Nr. 
1605/2002 des Rates über die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der 
Europäischen Gemeinschaften [Link] (ABl. L 357, S. 1). 

[9]  Verordnung (EU) Nr. 966/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. 
Oktober 2012 über die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Union und zur 
Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1605/2002 des Rates (ABl. L 298, S. 1). 

https://www.ombudsman.europa.eu/de/cases/correspondence.faces/de/68950/html.bookmark
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32002R2342
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[10]  Der EU-Haushalt setzt sich aus „Verpflichtungsermächtigungen“ und 
„Zahlungsermächtigungen“ zusammen. Die Mittel für Verpflichtungen decken die Gesamtkosten
rechtlicher Verpflichtungen (Verträge, Finanzhilfevereinbarungen usw.), die die Kommission in 
einem Haushaltsjahr unterzeichnen kann. Die Mittel für Zahlungen decken die im laufenden 
Jahr fälligen Beträge ab, die sich aus rechtlichen Verpflichtungen ergeben, die im selben Jahr 
oder früher unterzeichnet wurden. 

[11]  Artikel 106 der Verordnung (EG) Nr. 2342/2002. 

[12]  Am 14. September 2016 legte die Kommission einen Vorschlag für eine neue 
Haushaltsordnung vor. Die Bestimmungen über Zahlungsfristen und Verzugszinsen bleiben 
jedoch weitgehend unverändert. 

[13]  Siehe z. B.: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-550_en.htm 

[14]  Darüber hinaus haben sich das Europäische Parlament, der Rat und die Kommission auf 
Vorschlag der Kommission am 19. Mai 2015 auf eine „gemeinsame Erklärung zu einem 
Zahlungsplan 2015–2016“ geeinigt. 

[15]  Für Einheitskosten wird die Erstattung auf der Grundlage einer gelieferten Menge 
berechnet, multipliziert mit einem Einheitskosten. Pauschalbeträge sind ein fester Betrag, der 
nach Abschluss der Vereinbarung über Tätigkeiten oder Outputs erstattet wird. 

[16]  Gemäß Artikel 111 Absatz 5 der Anwendungsbestimmungen zur Haushaltsordnung 
veröffentlichen die Kommissionsdienststellen Informationen über die Einhaltung der 
Zahlungsfristen in ihrem jährlichen Tätigkeitsbericht und in der Zusammenfassung, die dem 
Europäischen Parlament und dem Rat vorgelegt wird. Siehe Jährliche Tätigkeitsberichte für 
2015 (Tabelle 6 in Anhang 3): http://ec.europa.eu/atwork/synthesis/amp/mplans2015_en.htm 

[17]  http://www.ombudsman.europa.eu/en/cases/decision.faces/en/10076/html.bookmark 

[18]  In einem inspizierten Fall stellte der Bürgerbeauftragte fest, dass vier aufeinander folgende
Projektleiter zwischen dem 1. Januar 2011 und dem 30. Juni 2014 für ein Projekt verantwortlich 
waren, das durchschnittlich weniger als ein Jahr pro Offizier ausmacht. 

[19]  Gemäß Artikel 92 Absatz 2 der Haushaltsordnung haben die Kommissionsdienststellen 
das Recht, die Zahlungsfrist auszusetzen, wenn der Betrag des Zahlungsantrags nicht fällig ist 
oder die entsprechenden Belege nicht vorgelegt wurden. 

[20]  Die „Bruttozeit für die Bezahlung“ ist nur in einigen der jährlichen Tätigkeitsberichte der 
Generaldirektionen und Exekutivagenturen, hauptsächlich im Forschungsbereich, aufgeführt. 

[21]  Extensive Vorabkontrollen von Zahlungsanträgen können zwar die Zahl der Fehler 
verringern, dürften aber auch die Bruttozahlungszeit erhöhen. Im Gegenteil, selektive Kontrollen
dürften die Bruttozahlungszeit verkürzen, können aber zu einer höheren Anzahl fehlerhafter 



19

Zahlungen führen. 

[22]  Das Ziel der Verzugszinsen ist zweifach. Erstens soll der Auftragnehmer/Begünstigte die 
durch die verspätete Zahlung verursachten Kosten entschädigen (z. B. wenn er einen 
verringerten Cashflow erlitten hat oder in der Zwischenzeit benötigt wird, um Geld zu leihen). 
Zweitens handelt es sich um eine gegen das für die verspätete Zahlung zuständige Einrichtung 
verhängte Haushaltssanktion, die als Anreiz zur rechtzeitigen Zahlung dient. 

[23]  Delegierte Verordnung Nr. 1268/2012 der Kommission vom 29. Oktober 2012 über die 
Anwendungsbestimmungen für die Verordnung Nr. 966/2012 des Europäischen Parlaments 
und des Rates über die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Union (ABl. L 362, 
S. 1). 

[24]  Angesichts der Unterschiede in der Leistung innerhalb der Kommission erkennt der 
Bürgerbeauftragte an, dass einige dieser Vorschläge für einige der Generaldirektionen der 
Kommission möglicherweise nicht relevant sind. 


